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(BauNVO 1990, PlanZV in der jeweils geltenden Fassung)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und 
Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf 

Einrichtungen und Anlagen:
S    = Sportplatz, siehe textliche Festsetzung Nr. 1
SF  = Schul- und Freizeitsport
FG = Funktionsgebäude, siehe textliche Festsetzung Nr. 2

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Grünfläche, öffentlich (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen:
     
          T

Tennisanlagen
siehe textliche Festsetzung Nr. 3

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
siehe textliche Festsetzung Nr. 5

Sonstige Planzeichen

        lr
Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
Begünstigter: örtliche Versorgungsträger

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Festsetzung
(§ 1 Abs. 4 BauGB, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Meiner
Durchstreichen

Meiner
Schreibmaschinentext
ABSCHRIFT DER URSCHRIFT
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in der Ortschaft Westerbeck

Gemeinde Sassenburg
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Grenze des Planungsgebietes 

Grenze von Biotopen 
(sofern von Flurstücksgrenzen abweichend

Flächen gleichen Biotoptyps 

AS Sandacker 

BRS Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch 

BZE Ziergehölz aus überwiegend einheimischen Arten 

BZN Ziergehölz aus überwiegend nicht heimischen 
Arten 

ER Beet, Staudenrabatten 

GET Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineral-
böden 

GRA Artenarmer Scherrasen 

HEA Baumreihe des Siedlungsbereichs 

HEB Einzelbaum / Baumgruppe des Siedlungsbereichs 

ODP Landwirtschaftliches Gebäude 

ODS Verstädtertes Dorfgebiet 

OED Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet 

OEL Locker bebautes Einzel- und Reihenhausgebiet 

ONS Sonstiges Gebäude (Sportheim) 

ONZ Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex 

OVP Parkstreifen (PKW-Stellplätze) 

OVS Straße 

OVW Weg 

OX Baustelle 

PFA Gehölzarmer Friedhof 

PSP Sportplatz 
b = "Bolzplatz", t = Tennisplatz, v = Vereinsanlage 

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte 

UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener 
Standorte   

       v = verbuschend 

Code  Biotoptyp























































Anlage: Zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB
Zum Bebauungsplan „Sportanlagen Westerbeck“ 

Ziel der Bebauungsplanaufstellung
Die Neuordnung der Schullandschaft hat die Gemeinde Sassenburg zum Anlass genommen,
sich mit der künftigen städtebaulichen Entwicklung seiner Ortschaft Westerbeck auseinan-
derzusetzen.

Ein Teil der Entwicklungsplanung ist die Verlagerung der nördlich und südlich des Bokens-
dorfer Weges gelegenen bestehenden Sportflächen. Auf einer Fläche von rd. 2,8 ha bisher
landwirtschaftlich genutzten Flächen sollen künftig östlich des bestehenden Grundstückes
des Tennisvereins die Sportplatzanlagen für den Vereins- und Schulsport mit den dazugehö-
rigen Anlagen und Einrichtungen angesiedelt werden. 

In die Planung aufgenommen werden auch die Nutzungen auf dem Grundstück des Tennis-
vereins. Dies wird erforderlich, weil entgegen der bisherigen Nachbarschaft zu Sportflächen
als Teil der Entwicklungsplanung künftig Wohnbauflächen geschaffen werden sollen.

Verfahrensablauf:
Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) fand in Form einer öf-
fentlichen Auslegung vom 07.10. – 08.11.2013 im Gemeindebüro statt. 

In der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger  öffentlicher  Belange,  deren Aufgabenbereich  durch die Planung berührt
wird, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum 15.11.2013 aufgefor-
dert. Hinweise auf 
 mögliche Verbandsanlagen des Beregnungsverbandes (Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen), 
 eine vorhandene Trinkwassertransportleitung und zur Bereitstellung von Feuerlöschwas-

ser (Wasserverband Gifhorn),
 eine GW-Messstelle auf dem Grundstück des Tennisvereins (Nds. Landesbetrieb f. Was-

serwirtschaft und Küsten- und Naturschutz) sowie
 zur Berücksichtigung der gutachterlichen Empfehlungen (TÜV) im Zusammenhang mit

der Nutzung der Sportanlagen (Untere Boden- und Immissionsschutzbehörde des Land-
kreises Gifhorn)

sind im weiteren Verlauf des Planverfahrens berücksichtigt worden. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. §§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB wurde der Bebau-
ungsplan mit Begründung und Umweltbericht den Behörden und der Öffentlichkeit in der Zeit
vom 19.05. – 20.06.2014 vorgestellt. Von Seiten der Behörden sind folgende Stellungnah-
men eingegangen:
 Von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und dem Beregnungsverband Wester-

beck-Dannenbüttel wurde der Verbleib oder alternativ die Verlegung der Beregnungslei-
tung sowie des durch das Plangebiet verlaufenden Grasweges gefordert. 

 Seitens der Unteren Boden- und Immissionsschutzbehörde des Landkreises Gifhorn wur-
de nochmals auf das Untersuchungsergebnis des TÜV Gutachtens bezüglich der Nut-
zungsbeschränkungen des Sportbetriebes hingewiesen.

 Der  Wasserverband bat  darum,  das Leitungsrecht  für  die  Trinkwassertransportleitung
von 3 m auf 4 m zu verbreitern.

Die Stellungnahmen sind, soweit es nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich und er-
forderlich ist, berücksichtigt und in die weitere Planung übernommen worden. 



Nach der öffentlichen Auslegung führte die Verkleinerung des Plangebietes zu einer Ver-
schiebung der östlichen Plangebietgrenze Richtung Westen. Aufgrund dessen wurde der Be-
bauungsplan erneut gem. § 4 a (3) BauGB öffentlich ausgelegt mit der Einschränkung, dass
nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen eine Stellungnahme möglich ist. Die Einholung
der Stellungnahmen wurde auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffenen berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt. Die Auslegung und die Ein-
holung der Stellungnahmen wurden verkürzt in der Zeit vom 03.11. bis 18.11.2014 durchge-
führt.

Beurteilung der Umweltbelange
Nach Festlegung des Untersuchungsraumes sind im Rahmen der Umweltprüfung Fachgut-
achten zur Beurteilung von Geräuschimmissionen und zur Beurteilung der Lage von Natur
und Landschaft erstellt worden. 

Vom TÜV NORD Umweltschutz wurde eine Beurteilung möglicher Lärmauswirkungen auf die
umliegend bestehenden bzw. geplanten Baugebiete aufgrund der vorhandenen Tennisplatz-
anlagen sowie der geplanten Neuausrichtung der Sportanlagen durchgeführt. 

Für die Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbei-
trag zur  naturschutzfachlichen  Eingriffsregelung  erarbeitet,  der  auf  eine  flächendeckende
Biotopkartierung (2013) beruht. Die Ansprache der Biotoptypen erfolgte auf Basis des Kar-
tierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (V. DRACHENFELS 2011). Parallel zur Bio-
topkartierung erfolgte eine Sichtkontrolle auf mögliche Fledermaus-Quartiere in Altbäumen
sowie auf  Hinweise zu Vogelbruten resp. Vorkommen besonders geschützter Vogelarten.
Auf eine detaillierte Erfassung zu Tierartenvorkommen wurde verzichtet, zur Fauna erfolgte
eine Potenzialabschätzung auf Basis der vorhandenen Biotope.

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB wurden
der Verlust von Boden- und Bodenfunktionen durch Versiegelung sowie die Veränderung der
Lebensräume von Arten- und Lebensgemeinschaften ermittelt. 

Abwägungsvorgang
Die im Rahmen des Planverfahrens eingegangenen Stellungnahmen wurden auf der Grund-
lage der gesetzlichen Möglichkeiten in der laufenden Planung berücksichtigt. 

Im landschaftsplanerischen Fachbeitrag zur Eingriffsregelung und im Umweltbericht empfoh-
lene Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Um-
weltauswirkungen wurden nach Abwägung zwischen ökonomischen, sozialen und umwelt-
schutzbezogenen Belangen in weiten Teilen in den Bebauungsplan übernommen.

Mit der Bebauungsplanung werden Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB
vorbereitet. Die Lärmbelastung der ansässigen und hinzuziehenden Bevölkerung aus dem
Betrieb der Sporteinrichtungen und der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Ver-
siegelung sind besonders zu nennen. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung von anerkannten Beur-
teilungsmaßstäben bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Aus-
gleich für den Bebauungsplan werden im Umweltbericht  dokumentiert.  Die Empfehlungen
reichen  von  der  Versickerungsmöglichkeit  des  anfallenden  Niederschlagswasser  bis  zur
Festsetzung von Maßnahmeflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft.

Die Belastung der hinzuziehenden Wohnbevölkerung durch Sportlärm wird durch entspre-
chende Festsetzungen zu Nutzungseinschränkungen reduziert. 
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Landwirtschaftliche Immissionen sind aufgrund des Standortes am Rande einer ländlichen
Ortslage nach dem planerischen Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltwirkungen durch die Bau-
gebietsentwicklung keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Die Umweltbelange wurden im Rahmen der Abwägung untereinander konkurrierender Nut-
zungsansprüche ausreichend gewürdigt. Weitergehende Maßnahmen sind somit nicht erfor-
derlich.

Aufgrund der Möglichkeit der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs der erheblichen
Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes im Plangebiet selbst und nach Prüfung von Pla-
nungsalternativen im Plangebiet  wurde im Rahmen der Abwägung der Bebauungsplan in
seiner festgesetzten Gebietsabgrenzung von der Gemeinde am 22.01.2015 als Satzung be-
schlossen.
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